
2018 VV 027 Anlage 1 Gebührenkalkulation 

Gebührenkalkulation: 
 
Besondere Serviceleistungen des Standesamtes der Gemeinde Havixbeck  

Hier: Zusätzliche Gebühren für Eheschließungen außerhalb des 
Rathauses (Burg Hülshoff) 

 
In Anwendung der Berechnungsempfehlungen des KGST-Berichts 17/2017 – 
Kosten eines Arbeitsplatzes Stand (2017/2018) errechnen sich die Kosten einer 

Eheschließung auf der Burg Hülshoff wie folgt: 

1. Personalkosten  EG 9 a TVöD     65.100 € 

 Sachkostenpauschale 9.700 € 

 Gemeinkosten 
 20 % der Personalkosten  

13.020 € 

 Zwischensumme    

   

87.820 € 

 Stundensatz bei 39 Arbeitsstunden/Woche 

 Jahresstunden 1.590 /87.820 € 

55,23 € 

 Kosten für Zeitaufwand f. Vorbereitung, 

Durchführung und Nachbereitung einer 
Trauung auf Hülshoff im Mittel 

 2,5 Stunden X 55,23 € 

 

 
 

138,08 € 

2. Fahrtkosten Zuzüglich Fahrtkosten 

 16 km X 0,30 € 

 

4,80 € 

3. Gesamt Durchschnittlicher Aufwand pro Trauung 

auf Hülshoff 

142,88 € 

 

Gemäß Tarifstelle für  Personenstandswesen, Ziffer  5b.1.4  der  allgemeinen 
Verwaltungsgebührenordnung (AVerwGebO NRW) vom 03. Juli 2001, werden für 
Eheschließungen außerhalb der üblichen Öffnungszeiten des Standesamtes 

Gebühren in Höhe von 66,00 € erhoben. Diese Gebühr ist von den oben 
ermittelten Kosten in Abzug zu bringen: 

 

Durchschnittlicher Aufwand pro Trauung auf 

Hülshoff 

142,88 €  

Abzüglich Gebühren nach Tarifstelle 5b.1.4 ./.   66,00 € 

Gebühr f. zusätzliche Serviceleistungen  =  76,88 € 

gerundet 77,00 € 

Ergebnis: 
Für Eheschließungen des Standesamtes Havixbeck außerhalb des 

Rathauses auf der Burg Hülshoff entstehen zusätzliche Kosten für 
besondere Serviceleistungen in Höhe von  

77,00 € 

 
Havixbeck, den 20.02.2018 

Der Bürgermeister 

I.A.:  
Wewering 


